
2. Die Italienische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 256 vom 24.10.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 22. 
Dezember 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Unabhängigen Verwaltungssenats Wien — Österreich) — 
Yellow Cab Verkehrsbetriebe GmbH/Landeshauptmann 

von Wien 

(Rechtssache C-338/09) ( 1 ) 

(Freier Dienstleistungsverkehr — Niederlassungsfreiheit — 
Wettbewerbsregeln — Kabotagebeförderung — Nationale Per
sonenbeförderung in Linienbussen — Antrag auf Betrieb ei
ner Linie — Konzession — Bewilligung — Voraussetzungen 
— Sitz oder ständige Niederlassung im nationalen Hoheits
gebiet — Einnahmenausfall, der die wirtschaftliche Betriebs
führung einer bereits konzessionierten Linie in Frage stellt) 

(2011/C 63/12) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Yellow Cab Verkehrsbetriebe GmbH 

Beklagter: Landeshauptmann von Wien 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Unabhängiger Verwaltungssenat 
Wien — Auslegung der Art. 49 ff. EG und Art. 81 ff. EG — 
Regelung eines Mitgliedstaats, wonach die Gewährung der Be
willigung zum Betrieb einer öffentlichen Verkehrslinie der zwei
fachen Bedingung unterliegt, dass der Antragsteller in diesem 
Mitgliedstaat niedergelassen ist und dass die neue Linie die Ren
tabilität einer bestehenden gleichartigen Verkehrslinie nicht ge
fährdet 

Tenor 

1. Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaats wie den im Ausgangsverfahren fraglichen ent
gegensteht, die für die Gewährung der Bewilligung zum Betrieb 
einer städtischen Kraftfahrlinie zur öffentlichen Personenbeför
derung in Autobussen, durch die festgelegte Haltestellen entspre
chend einem Fahrplan regelmäßig angefahren werden, verlangen, 
dass in anderen Mitgliedstaaten ansässige antragstellende Wirt
schaftsteilnehmer noch vor der Erteilung der Bewilligung zum 
Betrieb der entsprechenden Linie über einen Sitz oder eine andere 
Niederlassung im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
verfügen. Dagegen steht Art. 49 AEUV nationalen Rechtsvor
schriften, die ein Niederlassungserfordernis vorsehen, nicht ent
gegen, wenn die Niederlassung erst nach der Erteilung der Bewil
ligung und vor der Aufnahme des Betriebs der Linie durch den 
Antragsteller verlangt wird. 

2. Art. 49 AEUV ist dahin auszulegen, dass er nationalen Rechts
vorschriften entgegensteht, die vorsehen, dass die Bewilligung zum 
Betrieb einer Kraftfahrlinie zu touristischen Zwecken allein auf der 
Grundlage der Angaben eines Konkurrenzunternehmens, das In
haber einer Bewilligung für den Betrieb einer mit der beantragten 
ganz oder teilweise identischen Linie ist, wegen der geminderten 
Rentabilität dieses Unternehmens versagt wird. 

( 1 ) ABl. C 282 vom 21.11.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 22. Dezember 
2010 — Europäische Kommission/Republik Malta 

(Rechtssache C-351/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Umwelt — Richt
linie 2000/60/EG — Art. 8 und 15 — Zustand der Binnen
oberflächengewässer — Keine Aufstellung und Umsetzung 
von Überwachungsprogrammen — Keine Unterbreitung zu
sammenfassender Berichte über diese Überwachungspro

gramme) 

(2011/C 63/13) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. 
Pardo Quintillán und K. Xuereb) 

Beklagte: Republik Malta (Prozessbevollmächtigte: S. Camilleri, 
D. Mangion, P. Grech und Y. Rizzo) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Verstoß gegen die 
Art. 8 und 15 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327, S. 1) — Verpflichtung, 
Programme zur Überwachung des Zustands der Oberflächenge
wässer aufzustellen und durchzuführen — Verpflichtung, zu
sammenfassende Berichte über die Programme zur Über
wachung der Oberflächengewässer vorzulegen 

Tenor 

1. Die Republik Malta hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus 
den Art. 8 und 15 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik verstoßen, dass sie es unterlassen hat, 
erstens nach Art. 8 Abs. 1 und 2 der Richtlinie Programme zur 
Überwachung des Zustands der Binnenoberflächengewässer auf
zustellen und umzusetzen und zweitens nach Art. 15 Abs. 2 
der Richtlinie zusammenfassende Berichte über die Programme 
zur Überwachung des Zustands der Binnenoberflächengewässer 
vorzulegen.
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